
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung für die Stadtentwässerung 
der Stadt Oelde 

 
 

Satzung alt 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen 

und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der 
Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt 
wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) 
und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge 
(§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar 
verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 
Bemessungszeitraum ist der letzte Abrechnungszeitraum des 
Wasserversorgers (Oktober des vorletzten Jahres bis September des 
letzten Jahres). 
 

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch 
Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem 
Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat 
ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 
Wassermenge von der Stadt gemäß Abs. 5 geschätzt. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. 

privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der 
Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden 
Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist 
dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers 
nicht zuzumuten, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen 
zugeführten Wassermengen zu schätzen. Eine Schätzung erfolgt 
auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
 

 
Satzung neu 

 
§ 4 

Schmutzwassergebühren 
 

(1) Unverändert 
 
 

 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) 
und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 
Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge 
(§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar 
verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 6). 

 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) Wird die zugeführte Wassermenge geschätzt, so wird der Verbrauch 
des vorletzten Jahres zugrunde gelegt. Liegt dieser nicht vor, so 
werden bei Wohnnutzung 40 m³ Wasserverbrauch je Person und Jahr 
zugrunde gelegt. Der Berechnung des Wasserverbrauches wird die 
Personenzahl zugrunde gelegt, die am 20.09. (Tag der 
Personenstandserhebung) des letzten Kalenderjahres ermittelt wird. 
Maßgebend ist der erste Wohnsitz. Änderungen in Bezug auf die 
Größe der Familien zwischen dem 20.09. des letzten und dem 19.09. 
des laufenden Jahres werden nicht berücksichtigt. Stehen Wohnungen 
zum Zeitpunkt der Personenstandserhebung leer, so ist der folgende 
Bezug maßgebend. Wird ein Grundstück neu an die Abwasseranlage 
angeschlossen, so berechnet sich die zugrundezulegende 
Abwassermenge für die ersten zwei Erhebungszeiträume nach Satz 2. 
Im Übrigen wird nach Erfahrungswerten geschätzt. 
 
 

(6) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem 
Grundstück nachweisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind Wassermengen bis 
zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten 
und zurückgehaltenen Wassermengen obliegt den 
Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den 
Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen 
durch einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch 
nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere 
ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der 
gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie 
groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen 
müssen geeignet sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf 
dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. 
Soweit der Gebührenpflichtige aus diesem Grund mittels eines 
speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er die 
gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und 
vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen.  
 
 
 
 
 
 

(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem 
Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die 
nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der 
Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den 
Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich 
verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, 
ordnungsgemäß funktionierende Messeinrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die 
in regelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung 
ist nach den Hersteller-Angaben durchzuführen und der Stadt 
nachweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-
Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  

 
Nr. 2: Wasserzähler 
 

Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall 
technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, 
so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der 
Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion des Wasserzählers 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, 
findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Die jährliche Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 2,77 € 
 

 
 

§ 9 
Abschlagszahlungen 

 
 

(1) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden 
Kalenderjahres Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der 
mit dem Gebührenbescheid festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die 
Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. 
 
 
 

Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 

Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung 
der Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder dem 
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige 
den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen 
Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen 
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen 
Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet 
sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück 
zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die 
nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, 
werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht 
anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachtens bezogen auf seine Wasserschwundmengen den 
Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit 
der Stadt abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der 
Gebührenpflichtige.  
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch 
einen schriftlichen Antrag bis zum 15.1 des nachfolgenden Jahres 
durch den Gebührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der 
Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 
15.1 des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag 
endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag 

 
(7) Unverändert 

 
 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

 
 
(1) Die Stadt erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 15.11 jeden Kalenderjahres 

nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-
Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der Schmutzwassermenge, die 
sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlagszahlungen und 
Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Haushalte oder Betriebe. Die Stadt erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 



 
 
 
 
 
 

(2) Die Gebührenpflichtigen haben bis zur Bekanntgabe eines neuen 
Gebührenbescheides Vorauszahlungen in der zuletzt festgesetzten 
Höhe und zu den in Abs. 1 festgesetzten Fälligkeitsterminen zu 
entrichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. Abweichend dazu treten die 
gebührenrechtlichen Regelungen, soweit sie die Einführung der gesonderten 
Niederschlagswassergebühr betreffen, rückwirkend zum 1.1.2008 in Kraft. 
 
 

15.11 jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW 
Vorausleistungen auf die Jahres-Niederschlagswassergebühr in Höhe 
von ¼ der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
abflusswirksamen Flächen, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres 
ergibt. 
 

(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige 
Kalenderjahr. 

 
 

(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die 
Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden 
Kalenderjahr durch Bescheid. 
 

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen 
bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. 
verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, wird der 
fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zu viel gezahlte 
Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurückliegenden 
Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich 
aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden 
Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 

 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 

 
 

 


